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	Amt für Jugend und Familie
Abteilung Spezialisierte Soziale Dienste

Telefonnummer: (0941) 507-7942
E-Mail: jugendamt@Regensburg.de

01.04.2023


Amt für Jugend und Familie 
Arbeitsbereich: Adoptionsvermittlung
Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die Stadt Regensburg, Postfach 110643, 93019 Regensburg, Email: stadt_regensburg@regensburg.de, Telefon: (0941) 507-0.

Zuständige Dienststelle für die Adoptionsvermittlung beim Amt für Jugend und Familie der Stadt Regensburg ist die Stadt Regensburg, Amt für Jugend und Familie, Abteilung Spezialisierte Soziale Dienste, Sachgebiet Pflegekinderwesen/ Adoptionsvermittlung. Sie können auf den folgenden Wegen mit der Adoptionsvermittlungsstelle Kontakt aufnehmen:
· mit der Post: Amt für Jugend und Familie, Adoptionsvermittlungsstelle, Am Singrün 2A, 93047 Regensburg
· per Telefon: (0941) 507-4515
· per Telefax: (0941) 507-5147
· per E-Mail: Jugendamt@Regensburg.de
Mit dem behördlichen Datenschutzbeauftragten der Stadt Regensburg können Sie unmittelbar auf den folgenden Wegen Kontakt aufnehmen:
· mit der Post: Behördlicher Datenschutzbeauftragter der Stadt Regensburg, Postfach 110643, 93019 Regensburg
· per Telefon: (0941) 507-2114
· per E-Mail: datenschutzbeauftragter@regensburg.de
Ihre Angaben werden benötigt, um folgende Vorgänge bearbeiten zu können:
1. Überprüfung der Eignung als Adoptivfamilie
2. Vermittlung eines Adoptivkindes in Ihren Haushalt (als bereits überprüfte Adoptivfamilie)
3. Überprüfung der Eignung im Rahmen einer Stiefkindadoption
Die Rechtsgrundlagen für diese Konstellationen sind Art. 6 Abs. 1 UAbs.1 Buchst. e, Abs. 3 S.1 Buchstb. b, Art. 9 Abs. 2 Buchst. h DSGVO, §§ 67a, 67b SGB X, §§ 7 ff. AdVermiG.
4. Freigabe Ihres Kindes zur Adoption/ Einwilligung in die Adoption Ihres Kindes
 
Hierbei werden Ihre Angaben benötigt, um geeignete Adoptiveltern für Ihr Kind zu suchen, Ihr Kind ggf. bei diesen unterzubringen, sie bei der Adoptionsfreigabe zu begleiten und den Adoptionsprozess umzusetzen. Die Rechtsgrundlage dafür sind die §§ 7 ff. AdVermiG.  

Ihre Angaben sind freiwillig. Wenn Sie keine Angaben oder keine vollständigen Angaben machen, können wir Ihren Antrag nicht oder nicht richtig bearbeiten. Das könnte dazu führen, dass die beantragte Überprüfung bzw. Vermittlung nicht umgesetzt werden kann.

Zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben übermitteln wir im Einzelfall je nach Sachlage die erforderlichen Daten an andere Behörden und Stellen. Dies können sein: 
· ein freier Träger der Adoptionsvermittlung (und/ oder eine Auslandsadoptionsvermittlungsstelle),  
· das Bayerische Landesjugendamt,
· das zuständige Familiengericht, sofern für uns eine gesetzliche Pflicht zur Datenübermittlung besteht,
· Ein anderes Jugendamt, im Rahmen der Bewerbung bei einer anderen Adoptionsvermittlungsstelle
· das Landesamt für Statistik im Rahmen unserer gesetzlichen Aufgaben nach §§ 98 ff. SGB VIII, wobei Ihre Daten pseudonymisiert, d. h. mit einer Kennnummer, übermittelt werden. 
Die von Ihnen gemachten Angaben speichern wir in Papierakten und in elektronischer Form.
Wir speichern Ihre Daten nur solange wir sie zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben benötigen. Die Daten werden zehn Jahre aufbewahrt und anschließend gelöscht (Adoptionseignungsklärung), sofern es nicht zu einer Vermittlung/ Adoption eines Kindes kommt.

Die Daten werden 3 Jahre bei einem Wunsch auf Vermittlung eines Kindes zu Adoptiveltern (Adoptionsfreigabe) gespeichert, der letztlich nicht umgesetzt wird. 
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Kommt die Adoption zustande, werden alle gesammelten Daten 100 Jahre lang, gerechnet ab Geburt des Kindes aufbewahrt, § 9b Abs. 1 Satz 2 AdVermiG. 
Sie haben folgende Rechte:
· Sie können von uns Auskunft über Ihre Daten verlangen, die wir gespeichert haben.
· Sie können von uns eine kostenlose Kopie dieser Daten verlangen.
· Sie können von uns verlangen, Ihre Daten zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind.
· Sie können von uns verlangen, Ihre Daten zu vervollständigen, wenn sie unvollständig sind.
· Sie können von uns verlangen, Ihre Daten zu löschen, wenn wir sie nicht mehr benötigen. Dies könnte insbesondere dann der Fall sein, wenn Sie Ihren Antrag zurücknehmen oder der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen.

Sie können von uns verlangen, die Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken. Das können Sie insbesondere dann tun, wenn Sie verlangt haben, Ihre Daten zu berichtigen und noch nicht geklärt ist, ob die Daten tatsächlich unrichtig sind.

Sie haben ein Beschwerderecht bei dem Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz, Wagmüllerstraße 18, 80538 München, E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de
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